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6cinb ïjat ftcf) oerp flirtet, ben brufëlûc£)ttgeit Angehörigen
tiefer Partei 3attre§ftetteu ju geben, moburcl) bte 3al)l
oev Arbeitswilligen täglidj warf) ft. S3ei ber Regierung
unb ber ftäbttfc|en fßolizeibirel'tion finb weitere (Schritte
getan warben, um ()tntäng(ict)en @cfjut$ ber Arbeit§=
wittigen gegen bte Streifenben bunt) bie juftänbigen
Organe p beanCprudjen. Lieber bie gleidje Angelegen»
^eit fettreibt man bent „99uttb" : 93e!anntlirf) ttat ftcf) aurf)
i>t ber ©djweiz eine „©elbe Arbeiterpartei" gerünbet,
Me fief) zur Aufgabe macf)t, ben fo5iafifl if rf)=a11avcï) ift ifcf) en
£etibeitzen ber „Baten" entgegenzutreten, b. tt- ba§ 3öol)t
Ms Arbeiters nur mit pfetffigen SORitteln p förbern,
ottne ba§ UnmögLidfje 00m Arbeitgeber erzwingen p
wollen. ®em 3itnmertneifteröerbanb Sern ift eS gelungen,
in 33ern bie ©rüitbung einer Seftion biefer $artei p
ueranlaffen. ©t Ljat fid) oerpflietttet, ben berufotüdjtigen
Aitgettörigen biefer fßartei 3af)re§ftetten p geben, 100=

Mtrcf) bie ßafjf ber Arbeitswilligen teigtitfj wàdjft. ®iefe
Seute maren — int ©egenfatj p bett „Boten" — bereit,
auf ©ritnblage ber nom 3iwmermeifternerein neröffenb
ïicfjten Arbeitêbebingungen einen Sßertrag abpfctjlieffen.
Arbeitgeber unb Arbeitswillige getten babei non ber
Anfirf)t att§, baft, wenn ber fßerbattb ber „Boten" ba§
9îedf)t ttat pm Streifen, berjenige ber „©elben" baS

^eettt ttabett muf pm Arbeiten, unb wenn er baran
gel)inbert wirb, fo fjat er ba§ weitere Becljt, ttinläng--
ßdjen Scttut) burett bie pftänbigeit Drgane p beanfprud)eit.
3u biefem 3wecî finb weitere Schritte bei ber Regierung
unb ber ftäbtifdfjen fßolijeibireftion getan worben.

3tmnterleuteftrcif in 23cru. 2) er BegierungSrat
beS KantonS $ern ttat am ÜRittwod) folgetibe 33er»

orbnung erlaffett:
®er BegierungSrat be§ KantonS Sern geftütjt auf

Art. 39 ber StaatSoerfaffung ttttb ba§ fDetret 00m
!• SRctrj 1858 pm ©dptj ber perfönlidjen greifjeit ber
Sitrger, pr ßanbljabuttg non Stufte unb Drbnttng, be»

fdrfiefzt :

1. Qebe 33ert)inberung non fßerfonen an ber Au§»
Übung ifjrer Berufsarbeit, fotnie jeber Berfucf) bap burd)
Anfammlungett, 2)rot)ungen, Süttipattblungen, ©f)vbelei=
Mgungen unb er^eblicf)e Seläftigung, welche mit bent

3inunerleuteftreif itt Sern pfammenttangen, iff unterfagt.
2. SB er biefer Seffintmung pwiberttanbelt, iff p

uettjaften unb wirb mit Sttfje non 1 bis 200 graulen
über mit ©efängniS non 1 bis 3 Sagen befiraft. AuS»
iättber, welctte wegen SBiberljanblung gegen biefe Ser=
urbnung zu Strafe uerurteilt werben, finb auSjuweifen.

3. Sie Seffintmungen beS ©trafgefet)burf)e§ bleiben
uorbettalten.

„
4. Siefe Serorbitung tritt fofort in .traft unb iff

öffentlich befannt p madjen.
3m Banten beS BegierungSrateS,

®er fjkäfibent: Kl a 9.
®er ©taatsfdjreiber : tiff 1er.

7- Sie fantonate fßolijeibireftion ttat bent
|fctbtifd)en fßolijeittauptmann oortäufig 30 SRann pr
Serfügung geffettt, bamit bie Streifnerorbnung
Iftif'te burettgefüttrt werben fann.

3tt SRotttreitj ttabett fämffirfjc Arbeiter ber
arbeitergewerffettaft gefünbigt. ®ie Arbeitgeber ttaben bie
«ünbigung angenommen ttttb entlaffen bie Sente fofort.

o •
2>ad)betfer in ber Stabt Bitt'icl) f'ub feit einiger

oeit in Solpbemegung eingetreten. Auf ihre, bem 9Jieifter=
uerein letter Sage eingefanbten gorberungen erf)ielten fie
oie Antwort, bafj ber Bteifteroerein biefe burettberaten
||ub mit wenigen AuSnalpiten als attttettmbar bezeichnet
babe. Sa ber SReifteroerein jüngft beut ©cf)weijerifefjen
^erbanbe beigetreten fei, fo muffe er beim Rentrai*
herein noett perft beffen ©ettettmigung p einer Beu=

orbnung einfjoten. 3" ber ant SonnerStag abgefjattenen
Serfammlttng beS SereinS ber Sadjbecfer oon 3dti<tt
unb Umgebung würbe jeboef), um eine Serjögeruitg p
oerljinbern, mit 55 gegen 6 Stimmen befdjloffen, in fämt=
liehen ©efdjäften SamStag, 29. 3uni, p f'ünben unb
naetttter, wenn eine ©inigung nicht erjiett werben föntte,
in ben Streif einzutreten. SRit bent ^aminfegerfaef)'
oerein werben llnterttanblungen gepflogen, ba oiele Äamin=
feger attd) ®ad)becferarbeitett oerridjten müßten. SRan

ttofft, auch bie Kaminfeger zur Stettungnatttne oeranlaffen
ZU föntten.

Uerscftiedenes.
3« Sitten ift bie öffentliche Sabcnuftalt etttgeftiirjt

wegen Untergrabungen, bie zum 3wede ber Sergröfjerung
oorgenommen würben.

©efaf)ïcn ber ©leftrijität. 3" ©olbau würbe eine
junge 3nau beim eleftrifdjen Kocljen com Starfftrout
erfaßt unb getötet. — ®er SRonteur 3ub oon ber Artf)
Btgi=Sattn war mit ber Serbinbuttg einer ißMoat=
leitung mit ber öffentlichen Seitung beS ©ieftrizitätSwerfeS
in Arth befdjäftigt, ottne iitbeffen ben Strom au§zu=
fcttalten. ©r berüttrte mit ber Schläfe zufällig bie Seitung,
fattf plötzlich ttintenüber unb war tot.

H«$ der Praxis — fiir die Praxis.
NB. ©erfanf«=, nttb SU'beitCtyefudje werben

unter biefe Aubrit nicht aufgenommen ; berarttge Anzeigen ge=
bBren in ben ^Mferatenteit beä SötatteS. fragen, inelcfje „unter
©ttiffre" erfcijeinen fatten, motte man 20 (StS. in ITJiarten (fiir
3ufenbung ber Offerten) beilegen.

340. $8er liefert §ohftäinme in .pageubudjeit ober Aepfeb
bannt? Offerten geft. fofort an (P- 3ieicl)=3:ifd)£)aufer, SBrnggen.

341. SBetdje SBagenfabriE liefert $aitbmageit mit Stüde,
leicht gefjenb, mit ober o£)ne g-ebern, Sbifï) 125x80 cm, unb jit
meldient IßreiS

343. SBer ijätte eine @äge ober Srfjreinerei mit ionftanter
SBafferfraft in ber Stäbe einer Station billig zu oerîaufen? Of-
ferteit finb zu richten an $ranz ©iget, med), ©djreinerei, SAenznau
(Suzeru).

343. SBa§ ift beffer, fiir eine .§otzbearbeitung§mafd)ine
Aingfdjmierung ober gettfdjmierung ®ie 3Jiafd)inen werben
00m ©igeutümer fetbft bebient.

M. Baumann, Borgen
Rolladen-Fabrik 47c u

Ältetfes Elablittement dieter Brandie
in der Schweiz

Vorzüglich eingerichtet. ' ''

Holzrolladen aller Systeme

H^BijailoysiQBi
mit eiserner Fedcrwalze

eingeführt 1892; vorzüglich bewähr!
Praktisches und bestes System,

besonders für

Schulhäuser, Hôtels etc.

ialoiisitn * Sollsiuiz

Ausfflhruiig je nach Wunsch in einheimischem,
nordischem oder Uberseeischem Holze.

ïpptppfpp • Herr Robert Häusler, Bern, Beaumont Werdtweg 17
Emil Zürcher, Baumeister, Heiden.

„ Max Stephan, Schlossermeister, Pérolies-Freiburg.
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band hat sich verpflichtet, den brusstüchtigen Angehörigen
dieser Partei Jahresstellen zu geben, wodurch die Zahl
der Arbeitswilligen täglich wächst. Bei der Regierung
und der städtischen Polizeidirektion sind weitere Schritte
getan worden, um hinlänglichen Schutz der Arbeits-
willigen gegen die Streikenden durch die zuständigen
Organe zu beanspruchen. Ueber die gleiche Angelegen-
heil schreibt man dem „Bund" : Bekanntlich hat sich auch
i>i der Schweiz eine „Gelbe Arbeiterpartei" gerundet,
die sich zur Aufgabe macht, den sozialistisch-anarchistischen
Tendenzen der „Roten" entgegenzutreten, d. h. das Wohl
des Arbeiters nur mit zulässigen Mitteln zu fördern,
ohne das Unmögliche vom Arbeitgeber erzwingen zu
wollen. Dem Zimmermeisteroerband Bern ist es gelungen,
in Bern die Gründung einer Sektion dieser Partei zu
veranlassen. Er hat sich verpflichtet, den berufstüchtigen
Angehörigen dieser Partei Jahresstellen zu geben, wo-
durch die Zahl der Arbeitswilligen täglich wächst. Diese
Leute waren — im Gegensatz zu den „Roten" — bereit,
auf Grundlage der vom Zimmermeisterverein veröffent-
lichten Arbeitsbedingungen einen Vertrag abzuschließen.
Arbeitgeber und Arbeitswillige gehen dabei von der
Ansicht aus, daß, wenn der Verband der „Roten" das
Recht hat zum Streiken, derjenige der „Gelben" das
Recht haben muß zum Arbeiten, und wenn er daran
gehindert wird, so hat er das weitere Recht, hinläng-
lichen Schutz durch die zuständigen Organe zu beanspruchen.
Zu diesem Zweck sind weitere Schritte bei der Negierung
und der städtischen Polizeidirektion getan worden.

Zimmerleutestreik in Bern. Der Regierungsrat
des Kantons Bern hat am Mittwoch folgende Ver-
ordnung erlassen:

Der Regierungsrat des Kantons Bern gestützt auf
Art. 39 der Staatsverfassung und das Dekret vom
l - März 1858 zum Schutz der persönlichen Freiheit der
Bürger, zur Handhabung von Ruhe und Ordnung, be-
schließt:

1. Jede Verhinderung von Personen an der Aus-
Übung ihrer Berufsarbeit, sowie jeder Versuch dazu durch
Ansammlungen, Drohungen, Mißhandlungen, Ehrbelei-
digungen und erhebliche Belästigung, welche mit dem
Zimmerleutestreik in Bern zusammenhangen, ist untersagt.

2. Wer dieser Bestimmung zuwiderhandelt, ist zu
verhaften und wird mit Buße von 1 bis 299 Franken
oder mit Gefängnis von 1 bis 3 Tagen bestraft. Aus-
länder, welche wegen WiderHandlung gegen diese Ver-
ordnung zu Strafe verurteilt werden, sind auszuweisen.

3. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches bleiben
vorbehalten.

„
4- Diese Verordnung tritt sofort in Kraft und ist

öffentlich bekannt zu machen.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident : Klay.

Der Staatsschreiber: Kistler.

^ Die kantonale Polizeidirektion hat dem
städtischen Polizeihauptmann vorläufig 39 Mann zur
Berfügung gestellt, damit die Streikverordnung
strikte durchgeführt werden kann.

In Montreux haben sämtliche Arbeiter der Holz-
arbeitergewerkschaft gekündigt. Die Arbeitgeber haben die
Kündigung angenommen und entlassen die Leute sofort,

v ?îe Dachdecker in der Stadt Zürich sind seit einiger
Zest in Lohnbewegung eingetreten. Auf ihre, dem Meister-
verein letzter Tage eingesandten Forderungen erhielten sie
die Antwort, daß der Meisterverein diese durchberaten
und mit wenigen Ausnahmen als annehmbar bezeichnet
habe. Da der Meisterverein jüngst dem Schweizerischen
ârbande beigetreten sei, so müsse er beim Zentral-
verein noch zuerst dessen Genehmigung zu einer Men-

ordnung einholen. In der am Donnerstag abgehaltenen
Versammlung des Vereins der Dachdecker von Zürich
und Umgebung wurde jedoch, um eine Verzögerung zu
verhindern, mit 55 gegen 6 Stimmen beschlossen, in sämt-
lichen Geschäften Samstag, 29. Juni, zu künden und
nachher, wenn eine Einigung nicht erzielt werden könne,
in den Streik einzutreten. Mit den« Kaminfegerfach-
verein werden Unterhandlungen gepflogen, da viele Kamin-
feger auch Dachdeckerarbeiten verrichten müßten. Man
hofft, auch die Kaminfeger zur Stellungnahme veranlassen
zu können.

vtltcditàt.
In Sitten ist die öffentliche Badeanstalt eingestürzt

wegen Untergrabungen, die zum Zwecke der Vergrößerung
vorgenommen wurden.

Gefahren der Elektrizität. In Goldau wurde eine
junge Frau beim elektrischen Kochen vom Starkstrom
erfaßt und getötet. — Der Monteur Jud von der Arth-
Rigi-Bahn war mit der Verbindung einer Privat-
leitung mit der öffentlichen Leitung des Elektrizitätswerkes
in Arth beschäftigt, ohne indessen den Strom auszu-
schalten. Er berührte mit der Schläfe zufällig die Leitung,
sank plötzlich hintenüber und war tot.

Hm à Praxis — M Sie Praxis.
blö. Verkaufs-, Tausch- und ArbeitSaesuche werden

unter diese Rubrik nicht aufgenommen ; derartige Anzeigen ge-
hören in den Inseratenteil des Blattes. Fragen, welche „unter
Chiffre" erscheinen sollen, wolle man 20 Cts. in Marken (fiir
Zusendung der Offerten) beilegen.

Wer liefert Holzstämme in Hagenbucheu oder Aepfel-
bäum? Offerten gefl. sofort an Jb. Neich-Tischhauser, Bruggen.

H41 Welche Wagenfabrik liefert Handwagen mit Brücke,
leicht gehend, mit oder ohne Federn, Tisch 12SxS0 ew, und zu
welchem Preis?

Z4S. Wer hätte eine Säge oder Schreinerei mit konstanter
Wasserkraft in der Nähe einer Station billig zu verkaufen? Of-
ferten sind zu richten an Franz Giger, mech. Schreinerei, Menznau
(Luzern).

H4Z. Was ist besser, für eine Holzbearbeitungsmaschine
Ringschmierung oder Fettschmierung? Die Maschinen werden
vom Eigentümer selbst bedient.

M. KSWM, HoiW
47k u
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